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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schleifkörper mit
überlappenden Schleiflamellen, die auf einem Träge-
relement fächerförmig angeordnet sind, gemäss Ober-
begriff des Anspruches 1. Ein solcher Schleifkörper ist
aus der DE-U-90 02 384 bekannt.
[0002] Ein Beispiel der bislang in dieser Art bekann-
ten Schleifkörper bestehen aus einem Kunststoffträge-
relement in Form einer Scheibe, auf welcher einzelne
Schleiflamellen fächerförmig überlappend in der Ge-
samtform eines Ringes angebracht sind. Das Trägerele-
ment ist mit Ausnahme eines Loches im Zentrum der
Scheibe, die der Befestigung der Schleifscheibe an die
Schleifmaschine dient, durchgehend ausgebildet. Das
Trägerelement ist hinsichtlich seiner Form nur dem äus-
seren Durchmesser des durch die Schleiflamellen ge-
bildeten Ringes angepasst.
[0003] Die fächerförmige Anordnung der Schleifla-
mellen dient einer Selbsterneuerung des Schleifmittels.
Bei Abtrag der obersten Schicht wird das Schleifmittel
der darunter liegenden Lamelle wirksam. Diese Anord-
nung gewährleistet eine gleichbleibend hohe Abtrags-
leistung der Schleifscheibe. Bis zur vollständigen Ab-
nutzung des Schleifmittels aller Lamellen kann eine
konstante Oberflächengüte des Werkstückes erreicht
werden. Der spezielle Lamellenaufbau sorgt für kühlen
und gedämpften Schliff und vermeidet dadurch ein An-
laufen der Oberfläche des Werkstückes.
[0004] Weiterhin wird in JP 02015979 ein Schleifkör-
per beschrieben, welcher aus einem Trägerelement in
Form einer Scheibe besteht, auf welcher einzelne
Schleiflamellen fächerförmig überlappend in Form ei-
nes Ringes auf beiden Seiten des Trägerelementes an-
gebracht sind. Die fächerförmige Schichtung der Schlei-
flamellen verläuft bei beiden Seiten des Schleifkörpers
in die gleiche Richtung, d.h. die Schichtung der Schlei-
flamellen ist gleichsinnig. Diese gleichsinnige Ausrich-
tung erlaubt ein gleichzeitiges Bearbeiten zweier ge-
genüberliegender Seiten einer Rille, Furche oder Nut.
Nachteile dieses Schleifkörpers sind die bestehende
Verletzungsgefahr durch radial beschleunigten Abtrag
vom Werkstück und seine kurze Standzeit.
[0005] Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe
besteht in der Herstellung einer Befestigungsvorrich-
tung für ringförmig ausgebildete Schleifkörper,
wobei die Sicherheit während der Bearbeitung von
Werkstücken mit solchen Schleifkörpern wesentlich er-
höht werden soll.
[0006] Erfindungsgemäss wird diese Aufgabe ge-
mäss Patentanspruch 1 gelöst.
[0007] Da die für diese Art von Schleifkörpern gängi-
gen Antriebsmotoren nur eine Umdrehungsrichtung ha-
ben, erlaubt die gegensinnige Schichtung der Schleifla-
mellen die aufeinanderfolgende bzw. abwechselnde
Benutzung beider Schleifflächen mit ein- und demsel-
ben Antriebsmotor, was zur erheblichen Verlängerung
der Standzeit des Schleifkörpers führt. Die in der Praxis

im allgemeinen verwendeten Antriebsmotoren für diese
Art von Schleifkörpern sind Winkelschleifmaschinen.
[0008] Eine Reduzierung des Trägerelementmaterial-
verbrauchs wird dadurch erreicht, dass die Form des
Trägerelements im wesentlichen der Gesamtform der
Schleifflächen entspricht, die durch die überlappend fä-
cherförmig angeordneten Schleiflamellen gebildet wer-
den. Mit dieser quasi deckungsgleichen Anpassung des
Trägerelementes an die Gesamtform der Schleiffläche
entstehen keine überflüssigen nicht durch Schleiflamel-
len belegten Bereiche auf dem Trägerelement.
[0009] Das Trägerelement weist vorzugsweise we-
nigstens eine Aussparung auf, die mit der Befestigungs-
vorrichtung zum Befestigen des Schleifkörpers an einen
Antriebsmotor lösbar in Eingriff bringbar ist.
[0010] Eine bevorzugte Ausführungsform ist die Aus-
bildung des Trägerelementes und der durch die über-
lappend fächerförmig angeordneten Schleiflamellen ge-
bildete Schleiffläche als Ring.
[0011] Bildet in einer weiteren Ausführungsform der
Schleifkörper mit der Stirnseite der Befestigungsvor-
richtung eine zusammenhängende Scheibe, so wird ei-
ne hohe Benutzerfreundlichkeit hinsichtlich der Monta-
ge mittels mechanischer Werkzeuge erzielt.
[0012] Schutzvorkehrungen für die dem Anwender
zugewandte, mit Schleiflamellen bedeckte Seite des
Schleifkörpers erhöhen die Sicherheit für den Anwender
erheblich. Erfindungsgemäss wird dies dadurch ver-
wirklicht, dass die Befestigungsvorrichtung eine Schutz-
abdeckung aufweist, welche die der Schleifmaschine
zugewandte Seite des Schleifkörpers vollständig ab-
deckt.
[0013] Die Befestigungsvorrichtung ist vorteilhaft
durch zwei miteinander lösbar verbundenen Halte-Ele-
mente verwirklicht, welche den Schleifring kraft- und/
oder formschlüssig einschliessen, wobei eines der bei-
den Halte-Elemente mit der Schutzabdeckung unlösbar
verbunden sein kann. Die Verbindung Halte-Element
und Schutzabdeckung ist in einer weiteren Ausfüh-
rungsform zweiteilig lösbar verbunden.
[0014] Der in der vorliegenden Erfindung realisierte
Schleifkörper, der hinsichtlich Materialeinsparung und
Entsorgung besondere Vorteile aufweist, wird durch die
völlige Neukonzeption des Gesamtsystems (Schleifvor-
richtung und Befestigungsvorrichtung) weiter optimier-
bar. Der Gedanke des geringstmöglichen Materialauf-
wandes wurde mit der auswechselbaren Befestigungs-
vorrichtung konsequent fortgeführt. Mit der beidseitigen
Be-festigung von Schleiflamellen auf dem Trägerele-
ment wurde im Unterschied zum Stand der Technik eine
Schutzvorrichtung für die der Schleifmaschine zuge-
wandte Seite des Schleifkörpers integriert. Diese Funk-
tion wurde erfindungsgemäss zusammen mit der ent-
wickelten Befestigungsvorrichtung verwirklicht.
[0015] Die Erfindung ist im folgenden in Ausführungs-
beispielen anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es
zeigen:
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Figur 1 die schematische Darstellung des erfin-
dungsgemässen Schleifkörpers in der spe-
ziellen Ausführungsform eines Ringes, in
Draufsicht,

Figur 2 der in Figur 1 gezeigte Schleifring mit Befe-
stigungsvorrichtung und integrierter Schutz-
abdeckung in Explosionsdarstellung,

Figur 3 einen vergrösserten Ausschnitt des Schleif-
ringes mit Befestigungsvorrichtung aus Fi-
gur 2 im Querschnitt,

Figur 4 einen Querschnitt durch Schleifkörper und
einer weiteren zweiteiligen Ausführungs-
form der Befestigungsvorrichtung,

Figur 5 einen Schleifkörper und Befestigungsvor-
richtung mit separater Schutzabdeckung im
Querschnitt.

[0016] Gemäss Figur 1 bis 3 weist der Schleifkörper
1 beidseitig fächerförmig überlappend angeordnete
Schleiflamellen 2 auf, die auf einem Trägerelement 3
befestigt sind. In Fig. 2 ist die gegensinnige Schichtung
der Schleiflamellen 2 dargestellt. Diese gegensinnige
Schichtung führt zur Ausbildung zweier Schleifflächen
4, die alternativ mit demselben Antriebsmotor verwend-
bar sind. Das Trägerelement 3 ist in der gezeigten, spe-
ziellen Ausführungsform als ringförmiger Körper ausge-
bildet mit einem Aussendurchmesser von 115 mm und
einem Innendurchmesser von 57 mm. Diese Abmes-
sungen stellen jedoch in keiner Weise eine Limitierung
dar. Die Scheibe kann in jedem Durchmesser herge-
stellt werden. Die gängigsten Aussendurchmesser sind
neben 115 cm, 100 cm, 125 cm und 180 cm. Auf diesem
Trägerelement 3 wird eine Schleiffläche 4 durch 72
rechteckige Schleiflamellen 2, welche Abmessungen
von 17 mm auf 24 mm besitzen, gebildet, wobei die
Überlappung dermassen ausgebildet ist, dass ungefähr
5 mm Schleiffläche pro Schleiflamelle nicht durch die
darüberliegende, nächste Schleiflamelle bedeckt wird.
Auch hierbei stellen die genannten Abmessungen der
Schleiflamellen keine Limitierung dar. Die Form und Ab-
messungen richten sich nach dem Anwendungszweck
und der Grösse des Schleifkörpers. Die Abmessungen
der so gebildeten, ringförmigen Schleiffläche 4 beträgt
115 mm im Aussendurchmesser und 65 mm im Innen-
durchmesser. Die Schleiflamellen 2 sind in der gezeig-
ten speziellen Ausfuhrungsform aufgeklebt. Alternativ
ist es aber auch möglich, die Schleiflamellen mecha-
nisch oder auf andere Weise zu befestigen, z.B. das
Trägerelement 3 im Spritzgussverfahren herzustellen
und dabei die Schleiflamellen 2 gleichzeitig zu befesti-
gen. Das Trägerelement 3 kann auch aus einem ande-
ren Material als Kunststoff, z.B. aus Metall, Metalllegie-
rungen, oder jedem anderen für diese Zwecke geeigne-
tem Material, bestehen. Die durch die ringförmige Aus-

bildung des Schleifkörpers 1 gebildete Aussparung 5
dient wie aus Figur 2 ersichtlich, der Aufnahme der Be-
festigungsvorrichtung 6.
[0017] Die gezeigte Befestigungsvorrichtung 6 be-
steht aus zwei Halte-Elementen 7 und 8, wobei das Hal-
te-Element 7 als Stirnseite 10 der Befestigungsvorrich-
tung 6 mit dem Schleifkörper 1 eine Fläche bildet. Das
andere Halte-Element 8 ist in dem speziellen Fall mit
einer Schutzabdeckung 12 für die der Schleifmaschine
zugewandte Seite 9 des Schleifkörpers 1 unlösbar ver-
bunden.
[0018] Wie in Figur 2 angedeutet und in Figur 3 noch
einmal vergrössert herausgestellt, schliessen die bei-
den Halte-Elemente 7 und 8 das Trägerelement 3 kraft-
und/oder formschlüssig ein. Die kraftschlüssige Befesti-
gung erfolgt mittels einer Verschraubung durch auf den
Halte-Elementen 7, 8 angebrachten Gewinden 13. Die
Fixierung des Trägerelementes 3 an die Schleifmaschi-
ne geschieht mittels mechanischer Werkzeuge, die in
die Bohrlöcher 11 und 14 eingreifen können.
[0019] Der innere Umfang des Trägerelementes kann
auch z.B. gezahnt sein oder mit Vorsprüngen versehen
sein, die in komplementäre Oberflächen der Halte-Ele-
mente 7 und 8 eingreifen. Auf diese Weise lässt sich
auch Formschluss zwischen den Halte-Elementen 7, 8
und dem Trägerelement 3 erreichen.
[0020] Figur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Befestigungsvorrichtung 6. Das stirnseitige Halte-Ele-
ment 10 ist dabei in der gleichen Weise ausgebildet wie
in Figur 2 gezeigt. Das Halte-Element 8, das in Figur 2
unlösbar mit der Schutzabdeckung 12 verbunden ist, ist
in Figur 4 als Scheibe verwirklicht, die nicht den Durch-
messer des Schleifkörpers 1 erreicht und somit nur als
Gegenlager zum Halte-Element 10 bei Fixierung mittels
Gewindestange 13 dient.
[0021] Figur 5 zeigt den Schleifkörper 1 gemäss Figur
1, wobei das Halte-Element 8 nicht mit der Schutzab-
deckung 12 verbunden ist. Die in Figur 5 gezeigte
Schutzabdeckung 12 ist eine separate Ausführung und
wird mit einem Abstandshalter 15 mit Hilfe des Gewin-
des 13 an die beiden Halte-Elemente 7 und 8 befestigt.
Auch bei dieser Ausführungsform bildet die Stirnseite
der Befestigungsvorrichtung 10 eine Scheibe mit dem
Schleifkörper 1 und die der Schleifmaschine zugewand-
te Seite 9 des Schleifkörpers 1 ist durch die Schutzab-
dekung 8 geschützt.
[0022] Diese erfindungsgemässen Ausführungsfor-
men erlauben das Bearbeiten von Schweissnähten,
sind besonders geeignet für Kantenschliff, Entgratarbei-
ten, und den Oberflächenschliff, idealerweise für kleine
Flächen, und für das Entrosten.

Patentansprüche

1. Schleifkörper (1) mit überlappenden Schleiflamel-
len (2), die beidseitig auf einem Trägerelement (3)
fächerförmig angeordnet und befestigt sind und da-
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mit eine Schleiffläche (4) bilden, wobei die fächer-
förmige Schichtung der Schleiflamellen (2) auf den
beiden Seiten des Trägerelementes (3) gegensin-
nig ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schleifkörper (1) mit einer Befestigungsvorrichtung
(6) lösbar verbunden ist und dass die Befestigungs-
vorrichtung (6) eine Schutzabdeckung (12) auf-
weist, welche die dem Antriebsmotor zugewandte
Seite des Schleifkörpers (9) vollständig abdeckt.

2. Schleifkörper (1) gemäss Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement (3) der
Gesamtform der Schleiffläche (4) im wesentlichen
entspricht und das Trägerelement (3) wenigstens
eine Aussparung (5) aufweist, welche mit einer Be-
festigungsvorrichtung (6) zum Befestigen des
Schleifkörpers (1) an einen Antriebsmotor lösbar in
Eingriff bringbar ist.

3. Schleifkörper (1) nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die
überlappenden Schleiflamellen (2) geformte
Schleiffläche (4) und das Trägerelement (3) als
Ring ausgebildet sind.

4. Schleifkörper (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungsvorrichtung (6) zweiteilig ist.

5. Schleifkörper (1)gemäss Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Befestigungsvorrichtung
(6) aus zwei miteinander lösbar verbundenen Hal-
te-Elementen (7, 8) besteht, welche das Trägerele-
ment (3) kraft- und/oder formschlüssig lösbar zwi-
schen sich einschliessen.

6. Schleifkörper gemäss einem der Ansprüche 4 oder
5 dadurch gekennzeichnet, dass eines der bei-
den Halte-Elemente (7, 8) mit einer Schutzabdek-
kung 12 für eine Seite des Schleifkörpers (9) unlös-
bar verbunden ist.

7. Schleifkörper (1) gemäss einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Schleif-
körper (1) mit der Stirnseite (10) der Befestigungs-
vorrichtung (6) eine zusammenhängende Scheibe
bildet.

Claims

1. A grinding body (1) with overlapping grinding blades
(2) which in a fan-like manner are arranged and fas-
tened on both sides on a carrier element (3) and
thus form a grinding surface (4), wherein the fan-
like layering of the grinding blades (2) on the two
sides of the carrier element (3) is in opposite direc-
tions, characterised in that the grinding body (1)

is connected to a fastening device (6) and that the
fastening device (6) comprises a protective cover-
ing (12) which completely covers that side of the
grinding body facing the drive motor.

2. A grinding body (1) according to claim 1, charac-
terised in that the carrier element (3) corresponds
essentially to the whole shape of the grinding sur-
face (4) and the carrier element (3) comprises at
least one relief (5) which can be releasably brought
into engagement with a fastening device (6) for fas-
tening the grinding body (1) on a drive motor.

3. A grinding body (1) according to one of the claims
1 or 2, characterised in that the grinding surface
(4) formed by the overlapping grinding blades (2),
and the carrier element (3) are formed as a ring.

4. A grinding body (1) according to one of the claims
1 to 3, characterised in that the fastening device
(6) is of two parts.

5. A grinding body (1) according to claim 4, charac-
terised in that the fastening device (6) consists of
two holding elements (7, 8) which are releasably
connected to one another and which releasably en-
close the carrier element (3) between them with a
non-positive and/or positive fit.

6. A grinding body according to one of the claims 4 or
5, characterised in that one of the two holding ele-
ments(7, 8) is unreleasably rigidly connected to a
protective covering (12) for one side of the grinding
body (9).

7. A grinding body (1) according to one of the claims
1 to 6, characterised in that the grinding body (1)
with the endface (10) of the fastening device (6)
forms a coherent disk.

Revendications

1. Meule (1) comportant des lamelles abrasives (2) qui
se chevauchent et qui sont disposées et fixées en
forme d'éventail sur un élément de support (3), des
deux côtés, et forment ainsi une surface abrasive
(4), la disposition par couches en forme d'éventail
des lamelles abrasives (2) se faisant en sens inver-
se des deux côtés de l'élément de support (3), ca-
ractérisée en ce qu'elle est reliée à un dispositif
de fixation (6), et en ce que le dispositif de fixation
(6) comporte un recouvrement de protection (12)
qui couvre entièrement le côté de la meule (9) tour-
né vers le moteur de commande.

2. Meule (1) selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l'élément de support (3) correspond dans
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l'ensemble à la forme globale de la surface abrasive
(4), et l'élément de support (3) comporte au moins
un creux (5) qui est apte à être mis en prise de ma-
nière amovible avec un dispositif de fixation (6) en
vue de la fixation de la meule (1) à un moteur de
commande.

3. Meule (1) selon la revendication 1 ou 2, caractéri-
sée en ce que la surface abrasive (4) formée par
les lamelles abrasives (2) qui se chevauchent, et
l'élément de support (3) sont conçus comme une
couronne.

4. Meule (1) selon l'une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que le dispositif de fixation (6) est
en deux parties.

5. Meule (1) selon la revendication 4, caractérisée en
ce que le dispositif de fixation (6) se compose de
deux éléments de retenue (7, 8) qui sont reliés de
manière amovible et qui entourent l'élément de sup-
port (3) par force et/ou par complémentarité de for-
me de manière amovible.

6. Meule selon la revendication 4 ou 5, caractérisée
en ce que l'un des deux éléments de retenue (7, 8)
est relié de manière non amovible à un recouvre-
ment de protection (12) pour un côté de la meule
(9).

7. Meule (1) selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisée en ce qu'elle forme avec le côté frontal
(10) du dispositif de fixation (6) un disque d'un seul
tenant.
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